
2. Abtheilung. 4. Kapitel. 

Draanilation der Wallerverwalting. 

1. Srühere Entwidlung. 

Die Verwaltung der Wafjerwirthichaft innerhalb des Steomgebietes der 
Meichjel war von jeher nicht befonderen Behörden übertragen, fondern wurde 
als ein Beftandtheil der Allgemeinen Staatsverwaltung von den für Ddieje zu- 
ftändigen Behörden und Beamten geübt. 

Sn der Ordenzzeit ftand entjprechend der eigenartigen Organifation des 
deutfchen Nitterordens der Hochmeifter an der Spite der gefanmten Verwaltung, 
ev war indefjen in allen wichtigeren Angelegenheiten an die Zuftimmung des 
Nathes der 5 oberften Gebietiger gebunden. Bon diefen führte der Großfomthur 
die Oberaufficht über die äußere und innere Verwaltung, unter ihm beauffichtigte 
der Ordenstreßler als Finanzminifter des Ordens den Schat und das Nechnungs- 
wejen. Sein Amt ging beveitS 1366 ein. Der Staatshaushalt war fehon 
Scharf gefchieden von dem Haushalt des Fürften, der feinen Kammerzins von 
bejtimmten Gütern bezog. 

Das Land war hinfichtlich der Adminiftration in eine Anzahl von Kom: 
thureien getheilt. m der Berfon der Komthure Fonzentrivte fich die gefanumte 
Verwaltungsthätigkeit. Umnterftellt waren ihnen die Pfleger und Vögte und die 
Hausbeamten der Komthureien, unter welchen ein Mühlenmeifter und ein Fiich- 
meifter genannt werden. 

Die Komthure waren in der Ausübung der Gewalt durch den Beirath der 
Konvente bejchräntt. Häufige unvermuthete Bifitationen ficherten insbejondere die 
Zuverläffigfeit und PBromptheit der Finanzverwaltung. Bei jeder Vifitation 
wurde ein VBerzeichniß aller bejegten und unbefegten, wüften und zinshaften Hufen, 

Krüge, Mühlen u. |. w. vorgelegt und an der Hand diefes Verzeichniffes, defjen 
Duplifat fi in der Marienburg befand, der richtige Eingang der Gefälle und 
Abgaben, einjchließlich derjenigen aus der Wafjerwirthfchaft geprüft.



od 

Die Aufficht über den Getreidehandel war für das ganze Land zwei be- 
jonderen Beamten, den „Großfchäffern" übertragen. ') 

Polnifch- Preußen zerfiel feit 1466 in die 3 Woiwodfchaften Marienburg, 
Kulm und Bomerellen; der Woiwode von Marienburg war zugleich oberiter 
Landesverwalter; in jeder Woiwodfchaft lag einem „Amtsjchreiber” die Finanz: 
verwaltung ob, während für die juriftifchen Fragen ein „notarius juratus“ be- 
jtellt war. 

Seit dem Jahre 1569, in welchem das Land auf dem Neichstage zu Lublin 

zu einer polnijchen Provinz wurde, gehörten die Bifchöfe und die oberften Landes- 
beamten dem Senate des Neichs, der Adel den polnischen Landboten an. Die 

Verwaltung der Städte blieb im Wejentlichen jelbftändig. Auf den platten 

Lande bejtanden die Privilegien der von dem Orden eingefegten freien Bauern 
fort. Sn polizeilichev Beziehung herrjchte mehr oder weniger Willfin. Fir 

eine wirthichaftliche Ausnußgung der Gewäffer gejchah jo gut wie nichts. Her- 

vorireten auch in diefer Zeitperiode die feit dem Beginne der Oxdensherrfchaft 
bejtehenden Deichgenofjenfchaften mit ihren alten lokalen Rechten. 

I. Entwidklung der Wafferverwaltung unter den 
Hreußifhen Sönigen. 

1. Die Oberbehörden, 

a) Allgemeines. 

Die ältefte Zentralverwaltungsbehörde in Vreußen war der 1604 eingefeßte 
Geheime oder Staatsrath. Bon diefen zweigte König Friedrich Wilhelm I. im 
Sahre 1723 das General-Direktorium al3 den Mittelpunkt der gefamnten Landes- 
verwaltung ab. Die von dem Könige felbjt für diefe Behörde verfaßte Jnftruf- 

tion vom 20. Dezember 1722 bildete bis zur Zeit der Stein’fchen Neform die 
Gremdlage der Verwaltung des nnern und der Finanzen. 

Das General-Divektorium erfchien in dem Nahmen feiner urfprünglichen 
Organifation als eins der 3 Departements des Geheimen Staatsraths in feiner 
bis 1808 bejtehenden Form. E3 jeßte fich in der Folge aus 9 dirigivenden 
Staatsminiftern zufammen, die für allgemeine Angelegenheiten ein General 
Departement bildeten und von denen jeder an der Spibe eines Spezial: 

Departements ftand. 
Der Gefchäftsbereich der Spezial-Departements beruhte theilweife auf realer, 

theilweife auf provinzieller Grundlage. Eine Anzahl gewerblicher und finanzieller 
Angelegenheiten, jowie das gejammte Militärwefen winden in 4 Spezial- 
Departements fir den gefammten Staat verwaltet, wogegen das Domänenwejen, 

die direkten Steuern, die Forften und die Wolizei den übrigen 5 Departements 
für je einen beftimmten Landestheil üiberwiefen waren. Von diejen umfaßte das 
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